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§ 896 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Die Anwendung der Vorschriften der §§ 894, 895 wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Versicherungsvertrag für

den Versicherer wegen Verletzung der Anzeigep3icht oder aus anderen Gründen unverbindlich ist, selbst wenn der

Versicherer ungeachtet dieser Unverbindlichkeit auf die volle Prämie Anspruch hätte.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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